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RS OGH 1989/3/15 9ObA268/88
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.03.1989

Norm

ABGB §1151 ID

AngG §23 IB

Rechtssatz

Die Weiterbeschäftigung kann mittelbar auch dadurch für die betro4enen Arbeitnehmer erkennbar werden, daß das

Arbeitsamt auf Grund der Beschäftigungszusage des Arbeitgebers keine Vermittlungsversuche bei den als arbeitslos

gemeldeten Arbeitnehmern unternimmt.

Entscheidungstexte

9 ObA 268/88

Entscheidungstext OGH 15.03.1989 9 ObA 268/88

Veröff: WBl 1989,376 = SZ 62/46

Schlagworte

SW: Fortbestand, Weiterbestand, Fortsetzen, Fortbeschäftigung, Angestellte, Zusage, Dienstzeit, Berechnung,

Abfertigung
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